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Art. 1 89 GGG Wirksamkeit der
Verfahrenshilfe

GGG - Gerichtsgebuhrengesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.07.2024

1. (1)Wird die Verfahrenshilfe bewilligt, so tritt die GebUhrenfreiheit mit dem Tag ein, an dem sie beantragt worden
ist; sie erstreckt sich nur auf Schriften und Amtshandlungen, deren Gebuhrenpflicht zu diesem Zeitpunkt oder
erst spater entsteht (8 2), soweit gesetzlich nichts anderes angeordnet ist. Verfahrenshilfe zur einstweiligen
Befreiung von der Entrichtung der Pauschalgebuhr fur den Kinderbeistand (Tarifpost 12 lit. h) sowie fir den
Besuchsmittler (Tarifpost 12 lit. i) kann wirksam noch bis zur rechtskraftigen Vorschreibung beantragt werden.
Wird einer Partei die Verfahrenshilfe auf Grund eines Antrages bewilligt, den sie anla3lich ihrer ersten
Verfahrenshandlung gestellt hat, so erstreckt sich die Gebuhrenfreiheit auch auf das vorangegangene Verfahren.

2. (2)Die Gebuhrenfreiheit auf Grund der Verfahrenshilfe gilt nur fir das Verfahren, fir das sie bewilligt wurde,
einschlieRlich des Rechtsmittelverfahrens und des Exekutionsverfahrens, solange keine Anderung an der
Gewahrung der Verfahrenshilfe eintritt. Die GebUhrenfreiheit im Exekutionsverfahren gilt auch fur die sich im
Laufe und aus Anlass des Exekutionsverfahrens ergebenden Streitigkeiten.

In Kraft seit 01.05.2022 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	Art. 1 § 9 GGG Wirksamkeit der Verfahrenshilfe
	GGG - Gerichtsgebührengesetz


